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übrigens auch m it sich bringt, daß liier alle Produkte der ge
m äßigten Zone, der Subtropen lind der Tropen gedeihen, woraus 
wieder allerlei W irtschaf tliches h e r v o r g e h t  und zw ar sowohl hin
sichtlich der Bedeutung des islamischen Bereiches im allgemeinen 
wie auch fü r die Versorgiingsmöglicthkeiten der Bundesgenossen 
in K rieg  und Frieden. Von der S traße von G ib ra lta r und den 
afrikanischen K üsten des atlantischen Ozeans reicht ein breiter 
G ürtel bis nach Indien, und zwar n icht n u r nach dem britischem, 
sondern bis nach dem niederländischen Indien, dessen dichte Be
völkerung (40 Millionen) zu neun Zehnteln dem Islam  zugeihlört.

D er Bund der M ittelm ächte im Verein m it der Türkei hat 
das Schlagw ort ,,Berlin-Bagdad hervorgerufen. Dieses Schlag- 
w ort ist bereits in verschiedenen Weisen ergänzt worden. Man 
sprach von „Ham burg-Bagdad“ und von der Linie von der deut
schen Nordsee zum persischen^ Golf. Aber auch die beiden Ver
längerungen dieser Linien — im W esten nach Holland, und im 
Osten nach Holländisch-lndien — bieten Stoff zu weltpolitischen 
Ueberlegungen.

Dabei ist außer Vorderasien auch M ittelasien islamisch. Des 
letzteren A usläufer reichen hoch in  den Norden Sibiriens hinein, 
dessen Stämme auch ethnographisch den H auptvölkern des Islams 
nahestelien. A uf diese Weise legt sich im Süden, Südosten und 
Osten ein kolossaler islamischer G ürtel um Europa, und diejenige 
europäische M ächtegruppe, die sich auf diesen breiten islamis'chen 
G ürtel stützen kann, gew innt dam it eine w ahrhaft unangreifbare 
S tärke, in der auch eine der besten G arantien für den W elt
frieden zu erblicken ist.

Modernistische Strömungen im Islam.
Von Hof ra t Dr. Ignaz G o i d z i h e r ,

Professor an der Universität Budapest.
Seit a lte r Zeit h a t in weiten Kreisen die V orstellung von 

dem religiösen C harakter des als S c h a r i a t  bezeichneten isla
mitischen Gesetzsystems W urzel gefaßt. Es w ird daher voraus
gesetzt, daß der rechtgläubige Islam  m it fieser Schariat den 
Anspruch auf s ta rre  Unabänderlichkeit verbindet und daijaus 
gefolgert, daß dies der Entw icklung und Bewegung nnzUjgänjg- 
liche System, dessen in entfernten Zeiten entstandene und in 
deren Verhältnissen wurzelnde Festsetzungen m it den Portie
rungen der w irtschaftlichen, sozialen und staatlichen Bedürfnisse 
der Neuzeit nicht immer in \Ejinklang sein können, einer der 
modernen K u ltu r entsprechenden G estaltung  der gesellschaftlichen,
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staatlichen und juristischen V erhältnisse imisljimischer Völkejr 
unüberwindliche Hindernisse in den Weg' stellt, sofern sie auf 
dem Boden ihres traditionellen Glaubens verbleiben wollen.

Es g ib t Stimmen, die die ‘Scharjiat als ernstes H indernis 
der modernen Kulturentwicklung- der islamischen Völker ver
urteilen. Sie stehe m it ihrem unbeweglich starren  ne varietuv<- 
C harakter in unversöhnlichem Gegensatz zu allen Bedingungen 
des Fortschritts.

Die richtige O rientierung und wissenschaftliche S tellung
nahme in dieser F rage scheint in unserer bewegten Z eit um 
so erwünschter, als in unserem muslimischen B undesstaat die 
G rundlagen zu neuem Leben, die Bedingungen Seines gleich
berechtigten Bestandes im Kreise der K ultu rvö lker geschaffen 
werden. Sind diese Bestrebungen auf dem Boden der Scliariat 
auch möglich? Kann diese nicht jedem Schritt, der auf der 
Bahn der N eugestaltung unternommen wird, ein hemmendes Veto 
entgegensetzen ?

W ie is t nun das V erhältnis der Scliariat zu modernen G estal
tungen vom Standpunkt der muslimischen Theologie aus zu be
trach teil ?

Alan ist vielfach von der tatsächlich irrigen Anschauung be
fangen, Gesetz und Gewohnheit der ¡Muhammedaner leiten sich 
lediglich aus dem Koran her.

Alles im öffentlicihen und privaten  Leben der Muslime Gül- . 
tige und Uebliche, beziehungsweise Unterlassene und Vermiedene 
werde geübt und [unterlassen, weil es im Koran so geschrieben stehe. 
A lles stehe im K oran; selbst Normen fü r  das Zeremoniell bei 
Leichenzügen, den Z uschnitt der Soldatenkappen und Verordnun
gen über die B aum aterialien der W ohnhäuser. Ein unbeabsich
tig te r W iderhall des koranischen W ortes: „N ichts haben w\ir 
in der Schrift übergangen“ (Sure 6, Vers 38), das aber keines
wegs im Sinne jener Anwendung gemeint ist.

D er Koran is t in seinem literarischen C harakter nichts 
weniger als ein Gesetzbuch; e r ist vielm ehr ein Erbauungsbuch. 
N ur ein geringer Teil des Korans, und innerhalb desselben d^e 
Stücke, die in der Z eit entstanden s in d ,  als Muhammed durch 
seine Gemeindegründimg in Medina und durch kriegerische U nter
nehmungen gegen die heidnischen Gegner seinen C harakter als 
,,H eilsverkünder und W arner“ mit dem .des Staatsoberhauptes 
und Organisators ergänzte, bietet, was etw a 'den ersten Elementen 
einer (Gesetzgebung gleichgesetzt werden könnte: primae lineae 
von Verordnungen über Erbschaftsverhältnisse, Ehehindernisse,
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Vormundschaft, K riegsrecht, ein wenig Strafgesetz. Aber alles 
dies au f kleinem Raume und in ¡keimhaftem Umfange. Sein, 
w eitaus überwiegender Bestand erstreckt sich au f erschütternde 
Schilderungen des le tzten  Gerichtes, Verheißfungen an die G ott
gläubigen und .Warnungen an die Leugner, farbenreiche Beschrei
bungen von Paradies und Hölle, biblische Erzählungen, w ar
nende Beispiele aus den Schicksalen der ihren Propheten slich 
widersetzenden Völker der Vergangenheit, beredte Schilderungen 
der in der Schöpfung des ¡Menschen fund der N a tu r sich kund
gebenden A llm acht, W eisheit und Gnade A llahs uWd ähnlichen 
E rbauungsstoff, der mehr Gelegenheit zur E n tfa ltu n g  unbeab
sichtig ter, aus der U nm itte lbarkeit des Gewfissens hervorquellen der* 
Redekunst bot, als sich eine solche in  trockenen Gesetzparagraphen 
betätigen könnte. Diese verschwinden fa st in der Menge jenies 
reichhaltigen Erbauungsstoffes und können zur Determ ination 
des C harakters des islamischen Offenbarungsbuches in keinem 
Falle dienen.

Diese Tatsache kann am "besten durch die statistischen Ver
hältnisse des ,,Buches“ anschaulich gemacht werden. Von den 
6119 ¡Versen, in die sich <die hundertundvierzehn K apitel (Suren) 
desselben teilen, haben reichlich gerechnet nur 183 irgendwie 
gesetzgeberischen In h a lt;  von diesen beschäftigen sieh 53 m it 
Verordnungen über rituelle und liturgische Einnichtungen (Ge
bet, W aschung, Pasten ,W allfahrt), 12 m it Regeln des äußeren 
Anstandes — wozu auch das vielum strittene Verschleierunga- 
gesetz gehört — , also nu r etw a zwei Prozent m it eigentlichen 
juristischen Stoffen.

W as außer den kurzen Andeutungen im Koran vorwiegend 
als Quelle der islamischen Gesetzgebung Jgelten kann, is t alles 
nach dem H ingang des Propheten (entstanden, in den au f ihn 
zurückgeführten, in bezug auf dieselben Rechtsfälle einander oft 
widersprechende Normierungen darbietenden Ueberlieferungen Und 
Präzedenzen, sowie in den m it jenen parallel laufenden Arbeiten 
der alten • Gesetzesschulen, die im zweiten Jah rh u n d ert der 
Hidschra (der zweiten H älfte  unseres achten Jahrhunderts) ihre 
früheste K ristallisation erlangen. Es is t dabei zu beachten, und 
dies ist eins der schätzbarsten R esultate der modernen Jslam - 
wissenschaft, daß auf diese juristische 'A usgesta ltung  das 
Römische Recht mehr als nebensächlichen E influß  ausgeübt hat.

(Wenn w ir nun die historisch unleugbare Tatsache in Be
trach t ziehen, daß das mohammedanische Recht schon in der F rüh

zeit seiner Entw icklung externe M aterialien (die römischen waren



Modernistische Strömungen im Islam. 85

cs nicht allein) bearbeitet hat, so is t auch von moslemischem 
S tandpunkt die Berechtigung dazu gegeben, in späteren ge
schichtlichen Perioden auf die normierenden Einflüsse der Um
w elt einzugehen. Der in die Entwicklungsgeschichte seiner Ge
setzgebung eingeweihte mohammedanische Theologe lehn t in der 
T at das ihm zugemutete Dogma von der Unbeweglichkeit des 
Schariatgesetzes auch ab.

Man darf wohl voraussetzen, daß der Name Al-Ghazali auch 
nicht berufsm äßigen O rientalisten njicht unbekannt sei. Sein T rä 
ger, dessen Destructio philosophorum die Destructk) destrucüonisi 
des großen Averroes veran laß t hat, is t ja  mindestens den P h ilo 
sophiehistorikern aus der Scholastik als Abuhamet oder Algazel 
keine unbekannte, auf die Lelirhallen von Bagdad beschränkte, 
verschollene Größe. In der Entwicklungsgeschichte des Islam s 
—  es wäre töricht, eine solche izu leugnen — ist er von der 
muslimischen Orthodoxie als eine der meist epochalen A utoritäten  
anerkannt.

Aus allen Phasen seines äußeren und inneren Entw icklungs
ganges sind uns aus seiner fruchtbaren Feder literarische Selbst
bezeugungen erhalten  geblieben. Auch aus der Zeit, in der er noch 
als Stolz der kanonischen Juristenschule in Bagdad, als religions
gesetzlicher Gewissensrat des abbasidischen K alifen  und als1 Zierde 
des den seldschukisoheri Sultanshof schmückenden Gelehrtenkreises 
bewundert wurde, feh lt es n icht an Kundgebungen über seine 
Bewertung des Schariatsystem s innerhalb des religiösen Lebens 
des Islams.

In  einer dem K alifen gewidmeten Schrift, die ich vor kurzem 
Gelegenheit hatte, aus einiem erhalten gebliebenen Unikum meinen 
Fachgenossen bekannt zu machen, spricht sich diese unbestritten  
größte A u to ritä t der rechtgläubigen islamischen Theologie ganz 
unverhohlen ¡über den bloß relativen W ert des w eltlichen Teiles 
dessen aus, was w ir gewohnt sind als ,,muhamlmedanisches R echt“ 
zu bezeichnen. E r w ird nicht müde, immer wieder d arau f zu
rückzukommen, daß den Bestimmungen des als kanonisches Ge
setz anerkannten Systems, soweit es gesellschaftliche und w irt
schaftliche, im  allgemeinen weltliche Beziehungen und V erhält
nisse b e trifft, nur hypothetischer, keinesfalls aber sicherer C ha
rak te r zuzueignen ist. Sie seien in der Z eit entstanden, durch 
dem Irrtu m  aufgesetzte Menschen den Erfordernissen ih rer Zeit, 
angepaßt. „Sie seien — so sag t er w örtlich — konventionelle 
Dinge, die sich je nach den Festsetzungen der Gesetzgeber (er 
nennt hier Propheten) in' verschiedenen Z eitaltern  und inmitten

%
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verschiedener Völker voneinander unterscheiden.“ „ ln  den Ge- 
setzesdingen — so Lüh rL e r  fo rt —, als da s in d : Angelegenheiten 
des Handels, der gesellschaftlichen Ordnungen, der Entscheidung 
von Prozeßfragen im Sinne des Gemeinwohles, kann man dem 
E in fluß  des subjektiven Gutdünkens ¡nicht aus dem «Wege gehen. 
Aut" ein solches sind alle F ragen  der öffentlichen W ohlfahrt ge
gründet.“ Die Meinungen der kanonischen Ju ris ten  m it der R eli
gion in Verbindung zu bringen, sei eitel Täuschung. Muhammed 
hat ja  n ich t fü r alle in  den Jahrhunderten  nach, seinem Tode 
auftauchenden R echtsfälle und Rechtsverhältnisse vorsehen können. 
J a  selbst zu seinen Lebzeiten habe er seinem in die südaraibische 
Provinz als R ichter entsandten Vertrauensmann die Instruktion 
mitgegeben, in Fällen, fü r die ein positives Gesetz nicht vorge
sehen ist, nach eigenem Gutdünken zu w alten.

Und dazu kommt noch ein anderes Moment der Lehre Gha- 
zalis. E r ist in der theologischen L ite ra tu r des Islams einer der 
entschiedensten Gegner dessen, was man m it dem arabischen Ter
minus „tak lid“nennt, und fordert an Stelle desselben die Be
tätigung  des Rechtes, ja  der P flich t des „idschtihad.“

T aklid  is t ungefähr dasselbe, was w ir  ju rare in verba 
m agistri nennen; der imbedingte, gedankenlose Anschluß an Mei
nungen ¡und Lehren von lebenden oder verstorbenen A utoritäten , 
deren M einungen und Lehren man ohne weitere Untersuchung 
als maßgebend und verpflichtend anerkennt.

Das Gegenteil des tak lid  is t der in Verbindung dam it ge
nannte andere Terminus: idschtihad; er bedeutet so viel a ls: Be
strebung, Anstrengung. Ein verwandter, dem gleichen Stamm 
an gehöriger Sproß dieses W ortes is t in dem unlängst so o ft 
gesprochenen und gelesenen W orte dschihad geläufig gew orden: 
Bestrebung, K raftaufw and —  in diesem 'Falle, um zur Ver
teidigung von Glauben und S taa t in den K am pf zu ziehen. > 
Der sie übt, der mudschtahid, is t im Gegensatz zu dem, der sich 
auf das tak lid , also das bloße gedankenlose Nachsprechen und 
Nach handeln versteift, ein Mann, der in kompetenter Weise eine 
selbständige, von Vorgängern und papierenen A utoritäten  un
abhängige Meinung und Lehre ernstlich ergründet.

Die idschtihad-Forderuug findet ihre Begründung in A us
sprüchen, die auf Muhammed selbst zurückgeleitet sind und h a t 
in Zeiten, in denen in der idoctrjina publica des Islams infolge 
eines immer m ehr um sich greifenden Pessimismus in der
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Selbstschätzung der selbständige Entw icklungsgeist gehemm t 
wurde, in folgender Anschauung ihre Schranke gefunden. Man 
h a t nämlich miit [der Z eit herausgefunden, daß die B etätigung 
des in seiner theoretischen Berechtigung unangefochten geblie
benen idschtihad-Prinzipes an eine Zeitgrenze geknüpft sei, an 
einen term inus adquem, über ¿den hinaus, wohl infolge klein
gläubiger Voraussetzung fortschreitenden Erlahm ens der Kom
petenz, der aus Mangel an befugten geistigen Führern  einsetzen
den D eterioration der wissenschaftlichen Lage, die Zulassung 
der Selbständigkeit w ieder dem tak lid  den P la tz  zu räumen 
habe. v

Die Tore des freien idschtihad Seien seit dem d ritten  J a h r 
hundert nicht m ehr geöffnet. Sie [werden sich etw a zur Zeit 
des erw arteten Mahdi, als R estaurators des islamischen Lebens, 
wieder auf tun. Diese allgemein verbreitete Anschauung müß, 
nicht aus dem G esichtspunkt unserer modernen Beurteilung, son
dern vom Standpunkt der muslimischen Orthodoxie entschieden 
abgelehnt werden. Eis ist n ich t nötig, darin  m it unserer wissen
schaftlich. - kritischen '.Betraöhtuhjgslweise unseren Bundesgenossen 
den W eg zu weisen. W ir werden noch im Laufe gegenw ärtiger 
Darlegungen darauf zurückzukommen haben, daß die R estitu tion 
der idschtihad-Befugnis eine der hervorragendsten Thesen ist, 
die seit einiger Z eit ihre um die Z ukunft des Islams sich ernst
lich kümmernden Theologen beschäftigen. A n diesem P unkte ist 
es uns nur darum >zü ftun, festzustellen, daß  es dem G hazali 
in seinen vielfachen A eußerungen ,über den C harakter des kano
nischen Gesetzsystems n icht in den ¡Sinn kommt, das idschtihad 
durch eine Zeitgrehze einzuengen. F ü r  ihn  g il t  es in völlig 
unbeschränkter Weise, ist also volle F reiheit und Anpassung) 
an die Bedürfnisse der Zeit, Üer herrschende G rundsatz in den 
S tatu ierung der Normen fü r die außerdogmatischen und außer
gottesdienstlichen Verhältnisse im Leben der islamischen1 Gesell
schaft. Daß dies orthodoxe ^Auffassung ist, fo lg t auch daraus1, 
daß im allerschroffsten und allerstrengsten, w ir können sagen, 
dem zu Konzessionen am wenigsten geneigten unter den vier 
islamischen Riten, dem hanbalitisChen, in welchem die starrste  A rt 
des Festhaltens an der Ueberlieferung ! vorherrscht, au f das 
idschtihad großes Gewicht gelegt wird.

Man bildet eine unrichtige Vorstellung vom praktischen Gel- 
tungskreis des kanonischen Gesetzsystems des Islams, wenn man 
glaubt, ¡dasselbe stelle seinem ganzen, a lle  V erhältnisse des Lebens
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umfassenden Umfange nach die unverbrüchliche Norm fü r das 
Rechtsleben dar.

Es ist das V erdienst ¡des berühmten holländischen Islam- 
forschers Professor Snouck Hurgrlonje, seit den achtziger Jah ren  
des vorigen Jah rh u n d erts  gegenüber jenen Rechtshistorikern, die 
verschiedene sekundäre Kodifikationen der Schariat als Basis 
fü r ihre Folgerungen über die tatsächlichen R echtsverhältnisse 
der islamischen Gesellschaft benutzen, immer schärfer betont zu. 
haben, daß m it Ausnahm e einiger, besonders das Familienrech,t 
und natü rlich  auch die gottesdienstlichen Gesetze betreffenden 
K apitel, der überwiegend größere Teil dessen1, was man muslimi
sches R echt nennt, eine P flichtenlehre Von völlig idealem Cha
rak te r und theoretischer Bedeutung ist, au fgeste llt von Gene
rationen frommer Theologen, die ¡das 'Leben nach dem M uster 
einer Z eit regeln wollten, welche ihnen als goldenes Z e ita lte r 
ga lt, deren Ueberlieferungen sie entwickeln und fortpflanzemi 
wollten.

Jedoch feh lte  jenen theoretischen .Erschließungen die Sank
tion der A usführung; sie waren fcüm Teil tote Buchstaben, pia 
desideria, ergründet in Studierstuben, gepfleg t und kasuistisch 
ausgebildet in den Kreisen from m eifriger Forscher, aber n ich t 
durchgeführt in  der lebendigen Uebung, in welcher sich andere 
Erfordernisse einstellten als jene, denen die in den Schulen er
schlossenen und als allein rechtm äßig betrachteten Normen en t
sprachen.

M an setz t m it Recht voraus, (daß die E rforscher dieses kano
nischen Gesetzes unverdrossen P ro test erheben geigen eine Recht
sprechung, die m it dem von (ihnen ergründeten und dazu nicht 
immer in einheitlicher Weise festgestellten Gesetz nicht in E in
klang steht.

Durch die Spannung zwischen dem theologischen Ju ris ten 
recht und der lebendigen Rechtspflege konnte sich m it der F esti
gung der staatlichen E inrichtungen die Ausscheidung der w elt
lichen Ju risd ik tion  aus dem Kreise der das religiöse Recht hand
habenden Tribunale vollziehen. Sie is t n ich t erst P rodukt neu
zeitlicher G estaltungen, wie sie un ter dem E in fluß  moderner 
und in ternationaler Rechtsforderungen in verschiedenen mliham- 
medanischen Staaten, am konsequentesten und um fassendsten im 
osmanischen Reiche durchgeführt und verkörpert ist. Die Organi
sation dieses Dualism us reicht vielm ehr in noch viel ältere Perio
den ded islamischen Rechtswesens zurück. W ir besitzen aus den
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verschiedensten Teilen des weiten Islam gebietes, aus Syrien,, Baby
lonien, Persien literarische Bezeugungen desselben.

Ohne etw a den P ro test jder religiös-konservativen oder gar 
intransigenten Paktoren des öffentlichen Lebens kann sich diese 
Zw eiteilung der Ju risd ik tion  auch in allen Kreisen des Islam 
gebietes ruh ig  durchsetzen, die eine N eugestaltung ih rer In s ti
tutionen anstreben.

Einer der w ichtigsten, au f dem genuinen Gebiete des mus
limischen Hechtes selbst zur G eltung kommenden Gesichtspunkte, 
durch dessen Beachtung die A npassungsfähigkeit der Schariat 
an die veränderten Verhältnisse bezeugt w ird, ist die Rücksicht, 
die die arabische Terminologie durch das W ort „m aszlaha“ aus
drückt, zu deutsch: das Gemeinwohl, dasselbe, was die römische 
Jurisprudenz als u tilita s  publica, die talm udische m it dem gleich
bedeutenden tikkun  ha-olam bezeichnet.

Das U rteil w ird  durch die m aszlaha modifiziert, m it ande
ren W orten: dasselbe habe sich den Erfordernissen des Lebens 
anzupassen, das Gemeinwohl stehe über dem Buchstaben des Ge
setzes. W ir verspüren dabei einen H auch der Bedeutung, die 
das Römische R echt der u tilitas  publica im Rechtsleben zubillig t, 
oder des W ertes, m it dem die talmudische Rechtsdisziplin das 
tikkun ha-olam ausrüstet.

Dieser G rundsatz is t  !n!och in viel, tiefereu Sphären der konser
vativen Orthodoxie m it nicht, geringem N achdruck zu Ehren ge
kommen. Die an konservativer Tendenz, an Zurückweisung a ller 
Neuerungen in Lehre und Leben Von keiner anderen R ichtung 
erreichte Schule der muhämmedanischen Theologie und Gesetzes
wissenschaft 1is t die hajubalitisöhe. E iner d er hervorragendsten lite 
rarischen V ertreter dieser Schule ist ein damaszener Theologe 
Ihn K ajjim  al-Dschauzijja. E in  in ‘Europa geschulter ägyptischer 
Ju r is t ,  Mahmud F ath i, h a t vor kurzem den Schariat-Standpunkt 
dieses den hanbalitischen Konservativism us in A n g riff und Ab
wehr darstellenden Theologen bekannt gemacht. In  einem In te r
mezzo seines W erkes über Eschatologie sp rich t er unumwunden 
den durch zahlreiche Beispiele beleuchteten G rundsatz aus, daß die 
gesetzliche Entscheidung (fetwa) sich1 verschiedenartig gestalten  
müsse, nach M aßgabe der Verschiedenheiten der Orte, der Zeiten, 
der Verhältnisse, der Absichten und Gewohnheiten1. Die Vernach
lässigung dieses Grundsatzes —  so ¡sagt e r w örtlich — sei die 
Ursache aller Uebel und Schwierigkeiten. In  der Leitung des 
gesetzlichen Lebens sei die m aszlaha der entschheidende Gesichts
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p u n k t, es müsse immer m it der M öglichkeit der A usführung 
gerechnet werden.

Ich habe hier eine maßgebende Stimme aus dem Lager der 
durch liberale V elleitäten sicherlich n icht beeinflußten alten 
islamischen Orthodoxie hören lassen, um tzu zeigen, daß auch sie 
l>ereits in längst vergangenen Perioden ¡die sta rre  Beweigungslosijg- 
keit des kanonischen Gesetzes m it Emtechiedeniheit ablehnt und auf 
die U nerläßlichkeit seiner Fühlung" m it den Erfordernissen des 
Lebens in unzw eideutiger W eise dringt.

Die führenden Faktoren islamischer Staaten geben nicht im 
mindesten die G rundsätze ihrer religiösen Tradition  auf, wenn sie 
die Lehre von der A npassungsfähigkeit ih rer Schariat an die 
Bedingungen des modernen K ulturlebens in die P rax is umsetzen. 
Sie huldigen dam it dem altislam ischen Prinzip  der maszlaha.

Die Berechtigung und N otwendigkeit der Ausschließung 
alles dessen, was dieser Forderung nich t entspricht, aus dem Ge
biete des Religionswesens, und die 'Beschränkung des letzteren 
auf die Momente der Moral (und der Glaubenslehre, wie sie 
neuesten» durch den von europäischer BildujnJg durchdrungenen, 
erleuchteten türkischen Staatsm ann M ahmud M ukhtar Pascha 
K atirdschoglu in deutscher Sprache dargelegt worden ist, konnte 
demnach auch zum Losungswort den iwahren Geist der islamischen 
Lehre erfassender geistlicher Kreise worden, deren V ertreter dem 
Islam  die Linien seines Gedeihens ívom Standpunkte der trad i
tionellen D oktrin aus vorzeichnen.

Es ist in den; letzten fJahren eine einflußreiche, im islami
schen Leben immer festeren F uß  fassende theologische Schule 
nach altem  Schnitt entstanden, Idie im sicheren Bewußtsein, in 
ihrer Lehre durch alte A utoritä ten  (vom Schlage eines Ghazali 
u n te rs tü tz t zu sein, die verknöcherte Anschauung von der S ta rr
heit des kanonischen Gesetzes m it den W affen der muslimischen 
Theologie ^bekämpft. Sie holt dieselben ¡nicht aus den R üst
kammern moderner okzidentaliseher K u ltu rbeg riffe ; sie arbeitet 
vielm ehr m it Methoden, denen die V ertreter der Schultheologie 
ehrlicherweise etw as entgegenzusetzen nicht, im stande sind. Sie 
kommt, schließlich zu dem R esultat, daß der rich tig  verstandene 
und gedeutete Islam  keinen Gegensatz gegen die moderne K u ltu r 
und ihre Forderungen in sich ¡schließen könne, daß er keine 
ersta rrte  W eltanschauung darstellt, die sich nu r im Moder alt- 
asiatischer V erhältnisse betätigen kann, die, eine Feindin der
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Freiheit und des Fortschritts, im Staate- und Reohtsleben auf 
unveränderliche Normen festgenagelt ist, an ¡denen man n icht 
rü tte ln  könne, olme den Fortbestand des rechtgläubigen Islam s 
zu gefährden. W irtschaftliche, soziale, staatliche Bedürfnisse 
können kein H indernis finden an (einseitigen, auch in ihrem  E n t
stehen w illkürlichen Doktrinen, verblaßten Schulspeku.lationen der 
Vergangenheit.

Der C harakter der diesen Geist atmenden D eklarationen w ird 
schon durch den Umstand bestim mt, ¡daß an ihrer Spitze ein 
Mann stand, dessen S tellung als R ektor der Azharschule in Kairo, 
dieses Bollwerkes der islamischen Orthodoxie und als Ober-M ufti 
der Nil-Lande, ihm die Kompetenz zueignen konnte, den Stand
punk t des rechtgläubigen Islam s ,zu vertreten  und zu verdol
metschen. Ich nenne dam it den im Jah re  1905 in A lexandrien 
verstorbenen Scheich Mohammed Abduh.

Daß es Ser Abduhsohule n ich t tum eine aufklärerische Ver
flachung des Islams, sondern vielm ehr um eine K räftigung , gleich
sam Renaissance desselben auf ihrem  genuinen Boden zu tun  ist, 
w ird schon durch die Tatsache einer S tiftu n g  dargelegt, die sie m it 
H ilfe opferfreudiger Gesinnungsgenossen im Jah re  1911 ins Leben 
r ie f : nämlich einer Schule zur H eranbildung mohammedanischer 
Missionäre, nicht im Sinne der Ainlockung der Andersgläubigen, 
sondern in dem der Unterweisung unreifer, den echten L ehrinhält 
des Islams nicht erfassender Glaubensgenossen, sowie der Ver
teidigung desselben gegen M ißverständnisse und tendenziöse 
A ngriffe.

Diese auf dem Boden der traditionellen islamischen Theologie 
fußende und in ihrer Methode Und ihren Folgerungen unverbrüch
lich auf der Bahn althergebrachter Voraussetzungen schreitende 
modernistische R ichtung h a t in weiten [Kreisen der die alte W issen
schaft des Islam s pflegenden, an ihren Gesichtspunkten festhalten
den Gelehrten Schule gemacht. Dies konnte ih r in diesen Kreisen 
um so eher gelingen, als sie —  wie zu ersehen war — nichts 
Neues brachte, sondern, freilich m it Anwendung auf die neu
zeitlichen V erhältnisse, nu r in E rinnerung brachte, was schon 
neun Jah rhunderte  früher durch den größten K irchenvater des 
Islams, al-Ghazali, als G esichtspunkt in der B ewertung der ge
setzlichen Momente des islamischen Wesens ausgesteckt war. A uf 
dieser G rundlage konnte nun von orthodjoxem Standpunkte aus 
die H erstellung der Prinzipien der m aszlaha und des idschtihad 
gefordert werden.
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Die Deliren der Abduhsclmle sind nich t toter Buchstabe 
gebliehen. Sie habein sich bereits ¡im. praktischen Hechts leben 
durch gesetzt. Im laufenden Jah re  konnten w ir erfahren, daß 
un ter dejmjVorsitze eimejs Nachfolgers ¡des Sdheich M]uhamm{ed Abduli 
auf dem Sitze des1 G roßm ufti von A egypten eine aus den be
deutendsten Ulemas gebildete Kommission zur B eratung von den 
in das Schariatgesetz cinzuführenden Reformen in bezug anf 
die Ehe, die Ehescheidung und Idas E rbrecht — also lau ter Hechts- 
stoffe, deren H andhabung der religiösen Ju d ik a tu r un tersteh t — 
zusammengetreten ist. Und die religiösen G erichtsstellen des Su
dan haben bereits zu A nfang dieses Jahres (1916) ein Rundschrei
ben des Oberkadi empfangen, das ein neues Ehescheidungsgesetz 
in K ra ft setzt, in welchem manche H ärten  der Schariat zu
gunsten des weiblichen Teiles in rad ikaler W eise beseitigt werden. 
Eine Reihe von Verfügungen, die geeignet sind, das V orurteil 
von der Ungefügigkeit des kanonischen Rechtes *im Islam  zu 
widerlegen.

Magnatenhaus-Mitglied, Staatssekretär a. D. 
Edmund von Miklós

in der Reichsdeutschen W affenbrüderlichen Vereinigung.
Als Vertreter der Ungarischen W affenbrüderlichen Vereinigung 

und als Präsident von deren technischer G ruppe begrüßte H err von 
Miklós mit der dem ungarischen C harakter eigenen Herzlichkeit 
'und Ritterlichkeit die Begründung ider W affenbrüderlichen V er
einigung. Mit der Errichtung dieser O rganisation sei nicht etwas 
geschaffen, was die Zahl der Vereine und Gesellschaften um lein 
weiteres Mitglied vermehrt, sondern dieser V ereinigung habe die Idee 
einer a u f r i c h t i g e n  F r e u n d s c h a f t  zugrunde gelegen, das 
Bestreben, die innigen Bande, die D eutschland und Ungarn ¡miteinan
der verknüpfen, durch ein weiteres tragfähiges Gebilde zu stützen. 
Es galt dabei, eine Freundschaft zu befestigen, die nichts mit selbst
süchtigen Gedanken zu tun hat, sondern auf dem G rundsatz basier! : 
„'Einer tü r Afle — Alle für Einen". ;

Auf den besonderen Zweck der von ihm in der Waffen brüder
lichen Vereinigung vertretenen G ruppe übergehend, führte der Red
ner aus: Die Technik ist ein ganz besonderer Beruf. Sie ist es, die) 
dem Zeitalter das G epräge aufgedrückt hat, und auch im Kriege 
erwies sie ihre überragende Bedeutung. Der W eltkrieg ist in hohem

\


